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A Aufteilung des Eigentums

1 GegenstanddesStockwerkeiqentums

An der vorn aufgeführten Liegenschaft besteht Stockwerkeigentum im Sinne der Art.7l2aff . ZGB. Jede
Stockwerkeinheit ist ein Miteigentumsanteil, mit dem das Sonderrecht verbunden ist, bestimmte Teile des
Gebäudes (vgl, Ziff. 2) ausschliesslich zu benutzen und innen auszubauen.

2 Aufteiluno der Lieoenschaft

Die Liegenschaft ist gemäss Eintrag im Grundbuch in Stockwerkeinheiten und entsprechende Wertquoten
aufgeteilt, für welche je ein besonderes Grundbuchblatt besteht. Die Aufteilung geht aus dem Beiblatt 1

hervor. Als Grundlage dient der öffentlich beurkundete Begründungsakt mit den zugehörigen Aufteilungs-
plänen.

3 Anderungen an der Wertouote (Miteigentumsanteil)

Anderungen an der Wertquote bedtlrfen der Zustimmung aller unmittelbar Beteiligten und der Genehmi-
gung der Versammlung der Stockwerkeigentümer. Gleiches gilt für Anderungen in der Zuteilung einzelner
Räume zu Sonderrecht. Die betreffenden Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gtlltigkeit der öffentlichen
Beurkundung und des Eintrages im Grundbuch. Die Aufteilung oder Zusammenlegung von Stockwerken
bedarf der Genehmigung der Versammlung der Stockwerkeigentümer (Ziff. 35).

4 Sonderrechte

Das Sonderrecht eines jeden Stockwerkeigentümers umfasst alle Bauteile seines Anteils, welche beseitigt
oder umgestaltet werden können, ohne dass dadurch der Bestand, die Festigkeit, die konstruktive Gliede-
rung, die äussere Gestalt des Gebäudes oder die Sonderrechte und ausschliesslichen Benutzungsrechte
der andern Stockwerkeigentirmer beeinträchtigt werden.
lm besonderen sind Gegenstand des Sonderrechtes:
- die inneren Zwischenwände, sofern sie keine tragende Funktion haben;
- der lnnenputz (lnnenverkleidung) der Wände bis zur Schallisolation;
- der Fussbodenbelag (jedoch nicht die Überzüge der Trittschallisolation);
- der Deckenputz;
- die eingebauten Schränke;
- die Kilchen-, Badezimmer- und Toiletteneinrichtungen;
- alle Leitungen ab ihren Abzweigungen von den gemeinschaftlichen Hauptleitungen.

5 Gemeinschaftliche Teile

lm gemeinschaftlichen Eigentum stehen alle Gebäudeteile und Einrichtungen, die nicht ausdrücklich zu
Sonderrecht ausgeschieden sind. Dazu gehören insbesondere:
- der Grund und Boden der Llegenschaft;
- die Bauteile, die für den Bestand, die konstruktive Gliederung und Festigkeit des Gebäudes oder der

Räume anderer Stockwerkeigentümer von Bedeutung sind;
- alle Anlagen und Einrichtungen, die auch den andern Stockwerkeigentümern oder mehreren von ihnen

für die Beniltzung der Räume dienen, gleichgültig ob sich diese innerhalb oder ausserhalb der Räume,
an denen Sonderrecht besteht, befinden;

- Teile, welche die äussere Gestaltung und das Aussehen des Gebäudes bestimmen.
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B Benutzung der im Sonderrecht stehenden Räume und Einrichtungen

6 Grundsatz

ln der Verwaltung, Benutzung und baulichen Ausgestaltung der eigenen Räume ist der Stockwerkeigen-
tümer frei, soweit dies mit den gleichen Rechten jedes andern Stockwerkeigentümers und den lnteressen
der Gemeinschaft vereinbar ist oder dieses Reglement keine Einschränkungen enthält. lnnerhalb der
Stockwerkeinheit kann der Stockwerkelgenti.imer Bauteile beseitigen oder umgestalten, soweit dadurch
der Bestand, die konstruktive Gliederung oder die Festigkeit des Gebäudes, die Räume anderer Stock-
werkeigentümer oder die äussere Gestalt und das Aussehen des Gebäudes nicht berührt werden. Vorbe-
halten bleiben ferner die baupolizeilichen Bestimmungen. Anderungen an der Liegenschaft, die dem
Stockwerkeigentümer die bisherige Art der Benutzung seiner Räume erschweren oder verunmöglichen,
können nur mit seiner Zustlmmung getroffen werden.

7 Beschränkuno des Nutzungsrechtes

Untersagt ist dem Stockwerkeigentümer jede Nutzung oder Veränderung der Räume seiner Stockwerk-
einheit, wodurch gemeinschaftliche Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden, der
Wert oder das gute Aussehen des Hauses leidet oder andere Bewohner durch übermässige Einwirkung
belästigt oder geschädigt werden können. lm Besonderen ist es dem Stockwerkeigentümer untersagt:
- die Böden seiner Räume übermässig zu belasten;
- in seinen Räumen oder in gemeinschaftlichen Teilen der Liegenschaft feuergefährliche oder explosive

Stoffe unterzubringen;
- Feuchtigkeit und Nässe entstehen zu lassen, die sich auf die Liegenschaft oder Teile davon nachteilig

auswirken können;
- den zur Stockwerkeinheit gehörenden Teilen durch die Art der Benutzung eine äussere Erscheinung zu

geben, die das gute Aussehen des Hauses beeinträchtigen;
- ohne Zustimmung der Gemeinschaft Aufschriften, Reklamevorrichtungen und dergleichen an den zur

Stockwerkeinheit gehörenden Räumen und Bauteilen anzubringen.

8 Zweckbestimmung

Die Stockwerkanteile sind grundsätzlich für die im Beiblatt 1 genannten Zwecke bestimmt. Anderungen in
der Nutzung sind im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Bestimmungen (Baugesetzgebung) zulässig und
bedürfen keiner Zustimmung durch die ilbrigen Stockwerkeigentümer. Tätigkeiten, die Lärm oder Erschüt-
terungen bewirken oder sonst die ilbrigen Stockwerkeigentümer beeinträchtigen sowie Tätigkeiten im
Sexgewerbe sind ausdrücklich verboten.

9 Pflicht zum Unterhalt der Stockwerkeinheit

Der Stockwerkeigentümer ist verpflichtet, die Räumlichkeiten und Einrichtungen auf seine Kosten so zu
unterhalten, dass das Haus sein gutes und einheitliches Aussehen bewahrt und in einwandfreiem Zu-
stand bleibt.
Zu Lasten des einzelnen Stockwerkeigentümers geht insbesondere der Unterhalt folgender Einrichtun-
gen:
- Fenster und Wohnungsabschlussttiren, wobei sie auf ihrer Aussenseite ausdrücklich den lnteressen der

Gemeinschaft (Einheitlichkeit) unterliegen
- Sonnenstoren, Rollladen, Lamellenstoren und Vorrichtungen zu deren Bedienung

10 Zutrittsrecht zu den Stockwerkeiqentumseinheiten und Duldung von Arbeiten

Der Stockwerkeigentümer hat dem Verwalter und andern Beauftragten der Gemeinschaft den Zutritt und
den Aufenthalt in seinen Räumen zum Zweck der Feststellung und Behebung von Schäden zu gestatten.
Gleiches gilt für die Vornahme von Erneuerungs- und Umbauarbeiten am Gebäude. Die Räume des
Stockwerkeigentümers sollen mit möglichster Rücksichtnahme und nicht zur Unzeit beansprucht werden.

11 Verantwortlichkeit für die Bewohner der Stockwerkeinheit

Der Stockwerkeigentümer haftet der Gemeinschaft und jedem ihrer Mitglieder dafür, dass die Gemein-
schaftsordnung auch durch alle Personen beachtet wird, die seinem Haushalt oder seinem Betrieb ange-
hören oder denen er durch Vertrag oder sonst wie den Aufenthalt in seiner Stockwerkeinheit oder deren
Gebrauch gestattet hat. Vom Stockwerkeigentümer, dessen Mieter die Gemeinschaftsordnung missach-
tet, kann, wenn wiederholte Ermahnungen fruchtlos bleiben, verlangt werden, dass er den Mietvertrag
durch Kündigung oder gegebenenfalls durch Rücktritt aus wichtigen Gründen auflöst.

12 Überlassung des Gebrauchs an Dritte

Der Stockwerkeigentrimer ist verpflichtet, den Verwalter zu unterrichten, wenn er seine Stockwerkeinheit
Dritten zum Gebrauch überlässt.
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G Benutzung der gemeinschaftlichen Teile und Einrichtungen

13 Benutzung im allqemeinen

Jeder Stockwerkeigentümer ist befugt, die gemeinschaftlichen Teile des Gebäudes sowie die gemein-
schaftlichen Anlagen und Einrichtungen zu benutzen, soweit dies mit dem gleichen Recht jedes andern
und mit den lnteressen der Gemeinschaft zu vereinbaren ist. Nicht gestattet ist namentlich:
- irgendwelche Veränderungen an gemeinschaftlichen Teilen des Gebäudes vorzunehmen;
- in gemeinschaftlichen Teilen, namentlich in Treppenhäusern und Hauseingängen, irgendwelche Ge-

genstände zu lagern oder abzustellen, die deren Benutzung beeinträchtigen, insbesondere den freien
Durchgang behindern oder der guten Ordnung und dem Aussehen des Gebäudes nachteilig sein kön-
nen, ebenso Fahrnisbauten oder Wohnwagen au2ustellen;

- Namen- und Firmenschilder im Hauseingang oder anderswo ohne Zustimmung des Venivalters anzu-
bringen,

- Lüftungs- und Lichtschächte zu bedecken.

14 Ausschliessliche Benutzunosrechte

An den gemäss Ziff. 5 gemeinschaftlichen Teilen bestehen gemäss Beiblatt 3 ausschliessliche Benut-
zungsrechte zugunsten einzelner Stockwerkeigentümer. Jeder Stockwerkeigentümer hat für den Unterhalt
der ihm zur Benutzung überlassenen Teile der Liegenschaft au2ukommen, wie wenn er daran ein Son-
derrecht besässe, z.B. Balkonbepflanzungen oder GartensihpläUe. Eine Ausnahme bildet der Aufbau der
Balkon- und Terrassenbeläge, deren oberste Schicht (Zementplatten, Verbundsteine, Keramikplatten etc.)
mit Sondernutzungsrechten belastet sind. Die Aufbauschicht für diese Beläge (tragende Unterlage, Wär-
medämmschichten, Abdichtungen usw.) sowie sämtliche konstruktiven Bauteile Inkl. Geländer gehören
baulich zur Gebäudehülle und stellen somit gemeinschaftliches Eigentum dar. Dementsprechend sind Be-
triebs-, Unterhalts- und Erneuerungskosten Sache der Gemeinschaft. Die oberste Belagsschicht hingegen
ist Sache des jeweiligen Sondernutzungsberechtigten.

'15 Benutzung der gemeinschaftlichen Räume geoen besondere Verqiltunq

Über die Vermietung von gemeinschaftlichen Räumen entscheidet die Gemeinschaft. Sie berücksichtigt
dabei in erster Linie, und zwar in der Reihenfolge der Anmeldung, die Stockwerkeigentümer sowie nöti-
genfalls die persönlichen Verhältnisse der lnteressenten. Die Höhe der Entschädigung für die Benutzung
solcher Räume wird von der Versammlung der StockwerkeigentLimer festgesetzt.

16 Hausordnunq

Nähere Vorschriften über die Benutzung der gemeinschaftlichen Teile des Hauses können in einer Haus-
ordnung festgehalten werden. Sie wird auf Antrag des Verwalters durch die Versammlung der Stockwer-
keigentümer mit einfacher Mehrheit beschossen und abgeändert. Die Hausordnung ist auch für Personen
verbindlich, denen der Stockwerkeigentümer die im Sonderrecht stehenden Räume zur Benützung über-
lassen hat.
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D Gemeinschaftliche Kosten

17 Beoriff der oemeinschaftlichen Kosten

Gemeinschaftlich sind alle Kosten, die durch Benutzung, Unterhalt und Erneuerung der gemeinschaftli-
chen Teile und die gemeinschaftliche Verwaltung entstehen. Dazu gehören insbesondere:
- die Kosten für den laufenden Unterhalt (eingeschlossen Reinigung), lnstandstellung und Erneuerung

der gemeinschaftlichen Teile der Liegenschaft sowie der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtun-
gen;

- die Kosten des Betriebes der gemeinschaftlichen Anlagen und Einrichtungen;
- Aufwendungen ftjr ausserordentliche Erneuerungs- und Umbauarbeiten;
- öffentlich-rechtliche Beiträge und Steuern, soweit sle den Stockwerkeigentümern insgesamt auferlegt

sind;
- Prämien ftjr die Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Wasser- und evtl. Glasschaden und für die

Haft ung als Stockwerkeigentlrmer;
- die Kosten der Verwaltung, insbesondere die Entschädigung an den Verwalter;
- die Einlagen in den Erneuerungsfonds;

18 Verteilunqsschlüssel für gemeinschaftliche Kosten

Verteilungsschlüssel für gemeinschaftliche Kosten sind auf Beiblatt 2 aufgeführt. Ein Stockwerkeigentü-
mer, der durch Umstände, die auf sein Verhalten zurückgehen, dle gemeinschaftlichen Lasten erhöht, hat
für die daraus erwachsenden Autwendungen allein au2ukommen. Sind an einer Stockwerkeinheit mehre-
re Personen beteiligt, so haften sie für den betreffenden Kostenanteil solidarisch.

19 Erneuerungsfonds

Zur teilweisen Bestreitung der alle Stockwerkeigentümer treffenden Unterhalts-, lnstandstellungs- und Er-
neuerungskosten wird ein Erneuerungsfonds gebildet. Dieser wird durch jährliche Beiträge geäufnet, de-
ren Höhe durch Beschluss der Versammlung der Stockwerkeigentümer festgesetzt wird. Er soll in der Re-
gel insgesamt 3 %o des Assekuranzwertes nicht übersteigen. Der Erneuerungsfonds braucht nicht mehr
geäufnet zu werden, wenn er die Höhe von 5 % des Assekuranzwertes erreicht hat. Aufwendungen zu
Lasten des Erneuerungsfonds bedirrfen eines Beschlusses der Versammlung der Stockwerkeigentümer.
Vorbehalten bleibt die Bestreitung von Kosten fiir notwendige und unaufschiebbare Arbeiten, für deren
Bezahlung dem Verwalter andere Mittel nicht zur Verfügung stehen. Dem Stockwerkeigentümer steht un-
ter keinen Umständen ein Anspruch auf Rückerstattung seines Anteils am Erneuerungsfonds zu.

20 Einzug der Finanzierunqsbeiträge

An Finanzierungsbeiträgen werden durch die Stockwerkeigentümer entrichtet:
- Zahlungen an die gemeinschaftlichen Kosten gemäss Budget;
- Zahlungen zur Aufnung des Erneuerungsfonds;
Der Verwalter besorgt das lnkasso der Finanzierungsbeiträge vorschüssig vierteljährlich

21 Abrechnung

Der Verwalter erstellt eine detaillierte Abrechnung über die gemeinschaftlichen Kosten. Auch beim Ver-
kauf eines Stockwerkanteils während des Jahres erstellt die Verwaltung nur eine Abrechnung. Schuldner
der nicht durch die Vorschilsse gedeckten Kostenanteile ist der jeweilige Stockwerkeigentümer am Jah-
resende. Die Abrechnung auf den Stichtag ist zwischen Verkäufer und Käufer direkt vorzunehmen. Bei
Veräusserung eines Stockwerkanteils während des Jahres erstellt die Venrvaltung für das Kalenderjahr
nur eine Abrechnung. Schuldner der nicht durch die Vorschüsse gedeckten Kostenanteile ist der jeweilige
Stockwerkeigentümer am Jahresende. Die Abrechnung auf den Stichtag ist zwischen Veräusserer und
Erwerber direkt vorzunehmen. Weitere Einzelheiten bezüglich des Abrechnungswesens sind im Verwal-
tungsvertrag festgelegt.

22 Sicheruno der Beiträoe an die oemeinschaftlichen Kosten

Für die auf die letzten drei Jahre entfallenden Beitragsforderungen hat die Gemeinschaft Anspruch auf
Eintragung des Pfandrechtes am Anteil des säumigen Stockwerkeigentrlmers. Der Gemeinschaft steht für
die gleichen Beitragsforderungen zudem ein Retentionsrecht an den beweglichen Sachen zu, die sich in
den Räumen eines Stockwerkeigentümers befinden und zu deren Einrichtung und Benutzung gehören.
Retentionsrecht besteht ftrr Forderungen gemäss Betriebskostenbudget.
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E Unterhalt, Umbau und Erneuerung des Gebäudes

23 Versicheruno des Gebäudes

Die Versicherung des ganzen Gebäudes gegen Feuer und andere Gefahren sowie für die Haftpflicht des
Werkeigentümers ist eine gemeinschaftliche Angelegenheit der Stockwerkeigentümer. Ein Stockwerkei-
gentümer, der seine Räume mit ausserordentlichen Aufwendungen baulich ausstattet, ist zur Leistung ei-
nes zusätzlichen Prämienanteils verpflichtet, wenn er nicht eine Zusatzversicherung auf eigene Rechnung
abschliesst.

24 Notwendiqe und drinqliche Unterhalts- und lnstandstellunosarbeiten

Die Gemeinschaft hat alle für die Erhaltung des Wertes und der Gebrauchsfähigkeit der Liegenschaft
notwendigen Unterhalts-, Wiederherstellungs- oder Erneuerungsarbeiten vornehmen zu lassen. lm Rah-
men seiner Zuständigkelt werden die Arbeiten vom Verwalter angeordnet. Werden diese Arbeiten oder
hierzu notwendige Verwaltungshandlungen von der Versammlung der Stockwerkeigentümer nicht be-
schlossen, so kann jeder Stockwerkeigentirmer vom Richter verlangen, dass er sie anordne oder den
Venivalter oder einen Dritten zur Anordnung und Durchführung ermächtige, Dringliche Massnahmen, die
sofort getroffen werden müssen, um die Sache vor drohendem oder wachsendem Schaden zu bewahren,
kann, wenn der Verwalter nichts vorkehrt, nötigenfalls jeder Stockwerkeigentümer von sich aus ergreifen.
ln allen Fällen tragen die Stockwerkeigentümer die sich daraus ergebenden Kosten nach Massgabe ihrer
Anteile.

25 Nützliche Anderunqen an der Liegenschaft

Anderungen an der Liegenschaft, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder
Gebrauchsfähigkelt bezwecken, können gegenüber einem Stockwerkeigentümer, der dadurch im Ge-
brauch oder in der Benutzung seiner Sache zum bisherigen Zweck erheblich oder dauernd beeinträchtigt
wird, ohne dessen Zustimmung nicht durchgeführt werden. Verlangt die Anderung von einem Stockwer-
keigentümer Aufwendungen, die ihm nicht zumutbar sind, weil sie beispielsweise in einem Missverhältnis
zum Wert seiner Stockwerkeinheit stehen, so kann sie ohne seine Zustimmung nur durchgeführt werden,
wenn die übrigen Stockwerkeigentümer seinen Kostenanteil auf sich nehmen, soweit er den ihm zumut-
baren Betrag übersteigt.

26 Massnahmen. die der Verschönerung oder der Beouemlichkeit dienen

Arbeiten, die lediglich oder vorwiegend der Bequemlichkeit im Gebrauch dienen, dürfen nur mit Zustim-
mung aller Stockwerkeigentümer ausgeführt werden. Sofern für einen nicht zustimmenden Stockwerkei-
gentümer nur eine vorübergehende Beeinträchtigung entsteht und die übrigen Stockwerkeigentümer ihm
Ersatz leisten und seinen Kostenanteil übernehmen, können solche Arbeiten gegen seinen Willen ausge-
führt werden, wenn die Mehrheit aller Stockwerkeigent{.lmer, die zugleich auch die Mehrheit aller Anteile
vertritt, dies beschliesst. Stockwerkeigentümer, die an die Kosten solcher Arbeiten keine Beiträge leisten,
können die neugeschaffenen Anlagen und Einrichtungen erst benutzen, wenn sie den entsprechenden
Anteil an den ursprünglichen Kosten nachträglich erbringen.

27 Zerstöruno des Gebäudes

Wird das Gebäude zu mehr als der Hälfte seines Wertes zerstört und ist der Wiederaufbau nicht ohne
schwer tragbare Belastung oder unter Preisgabe von mehreren Räumen, die zu Sonderrecht zugewiesen
sind, möglich, so kann jeder Stockwerkeigentümer die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. Die
Stockwerkeigentirmer, welche die Gemeinschaft fortsetzen wollen, können die Aufhebung durch Abfin-
dung der übrigen zum Verkehrswert im Falle des Wiederaufbaus abwenden. Für den Beschluss ilber den
Wiederaufbau sind die Bestimmungen über die nützlichen Anderungen an der Liegenschaft anwendbar
(zitf .25).
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F Verwaltung

28 Träoer der Verwaltung

Träger der Verwaltung sind die Versammlung der Stockwerkeigentümer, der allfällige Ausschuss sowie
der Verwalter.

29 Zuständiokeit

Die Versammlung der Stockwerkeigentümer entscheidet über alle Veruvaltungshandlungen, die nach Ge-
se2, dem Begründungsakt oder dem Reglement zu den gemeinschaftlichen Angelegenheiten gehören
und soweit sie nicht dem Verwalter zugewiesen sind. Soweit das Gesetz darüber nicht besondere Best-
immungen enthält, finden auf sie die Vorschriften des Vereinsrechtes sinngemäss Anwendung. Der Ver-
sammlung stehen insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse zu:
- Wahl und Abberufung des Venivalters sowie dessen Beaufsichtigung;
- Genehmigung der Jahresrechnung und die Verteilung der Kosten unter die Stockwerkeigenttlmer;
- Festsetzung der Höhe der Einlagen in den Erneuerungsfonds;
- Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung der von den Stockwerkeigentümern auf die Kosten-

anteile zu leistenden Finanzierungsbeikäge;
- Entlastung des Verwalters;
- Ermächtigung des Venrualters zur Führung von Prozessen;
- Wahl eines allfälligen Ausschuss der Stockwerkeigentümer;
- Wahl eines oder mehrere Revisoren, welche die vom Venvalter erstellte Jahresrechnung prüfen.
- Erlass einer allfälligen Hausordnung.

30 Einberufuno und Leituno der Versammluno

Die Versammlung wird vom Venvalter unter Beachtung einer Frist von mindestens zr,ranzig Tagen mit An-
gabe der zu behandelnden Geschäfte schriftlich einberufen. Die Jahresrechnung sowie Anträge betref-
fend die Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten sind den Stockwerkeigentümern mit der Einberufung
der Versammlung zuzustellen. Das Rechnungsjahr beginnt jeweils am 'l . Januar und endet am 31. De-
zember. Die ordentliche Versammlung hat jeweils innert vier Monaten nach dem Abschluss des Rech-
nungsjahres stattzufinden. Ausserordentliche Versammlungen finden statt, so oft es der Venrvalter als
notwendig erachtet oder wenn es einer oder mehrere Stockwerkeigentümer, die mindestens einen Fünftel
der Anteile besitzen, verlangen. Der Verwalter leitet die Versammlung. Die Beschlüsse der Versammlung
sind zu protokollieren, und das Protokoll ist vom Verwalter au2ubewahren. Jedem Stockwerkeigentümer
ist ein Exemplar des Protokolls zuzustellen.

31 Beschlussfähiokeit

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zur Hälfte
anteilsberechtigt sind, mindestens aber deren zwei, anwesend oder vertreten sind. Für den Fall der unge-
nügenden Beteiligung ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die nicht vor Ablauf von 10 Tagen nach
der ersten stattfinden darf. Die zweite Versammlung ist beschlussfähig, wenn der dritte Teil aller Stock-
werkeigentümer, die zugleich zu einem Drittel anteilsberechtigt sind, mindestens aber deren zwei, anwe-
send oder vertreten sind.

32 Ausübuno des Stimmrechtes

Mehrere Personen, denen eine Stockwerkeinheit gemeinschaftlich zusteht, haben nur eine Stimme, die
sie durch einen von ihnen zu bezeichnenden Vertreter abzugeben haben. Steht einem Stockwerkeigen-
tumer mehr als eine Stockwerkeinheit zu, so kann er die Rechte für jede Stockwerkeinheit gesondert gel-
tend machen. Für die Bemessung der Stimmkraft nach Personen hat jeder Stockwerkeigentümer nur eine
Stimme. Ein Stockwerkeigentümer kann sich durch eine Drittperson vertreten lassen, die nicht der Ge-
meinschaft anzugehören braucht. Stockwerkeigentümer, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, sollen ei-
nen in der Schweiz wohnenden Zustellungsbevollmächtigten bezeichnen.

33 Stimmrecht bei Nutzniessung

Der Nutzniesser einer Stockwerkeinheit hat sich mit dem Eigentümer über die Ausübung des Stimmrechts
zu verständigen,

34 Beschlussfassuno im Allqemeinen

Die Versammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der stimmenden Stockwerkeigentit-
mer, soweit nicht im Reglement oder im Gesetz etwas anderes vorgeschrieben ist. Bei Stimmengleichheit
entscheidet der Verwalter. Jeder Beschluss der Versammlung kann durch die schriftliche Zustimmung al-
ler Stockwerkeigentümer ersetzt werden (Zirkulationsbeschluss).
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35 Qualifiziertes Mehr

Der Zustimmung der Mehrheit aller Stockwerkeigentümer (Kopfstimmen), die zugleich zu mehr als der
Hälfte der Wertquoten (Wertstimmen) besitzen, bedürfen:
- die Anordnung von Erneuerungs- und Umbauarbeiten, die eine Wertsteigerung oder Verbesserung der

Wirtschaftlichkeit der Sache bezwecken;
- die Zweckbestimmung der Stockwerkeinheiten (vorbehalten Ziff .8);
- Erlass und Abänderung dieses Reglementes.

36 Einstimmigkeit

Der Zustimmung aller Stockwerkeigentilmer bedürfen:
Beschlüsse rlber die Abänderung des Reglementes, soweit sich dieses bezieht auf
- die Zuständigkeit zu Venvaltungshandlungen und die Verbindlichkeit von Beschlüssen der Versamm-

lung der Stockwerkeigentümer;
- die Abänderung der Bestimmungen über den Ausschluss eines Stockwerkeigentümers (ZifI. 45).
- Beschlüsse über Arbeiten, die lediglich oder vorwiegend der Verschönerung der Sache oder der Be-

quemlichkeit dienen (vorbehalten bleibt Zttf . 26), der Beschluss über die Aufhebung des Stockwerkei-
gentums (Ziff .47).

37 Anfechtuno der Beschlüsse der Versammlung

Beschlüsse der Versammlung der Stockwerkeigentümer, die das Gesetz, den Begründungsakt oder das
Reglement verletzen, können von jedem Stockwerkeigentümer binnen Monatsfrist, nachdem er von ihnen
Kenntnis erlangt hat, beim Richter angefochten werden, unter vorheriger oder spätestens gleichzeitiger
Meldung an den Verwalter,

38 Ausschuss der Stockwerkeioentümer / Wahl und Aufgaben

Die Versammlung der Stockwerkeigentümer kann aus ihrem Kreis auf die Dauer von jeweils zwei Jahren
einen Ausschuss von zwei Personen wählen. Dem Ausschuss stehen insbesondere folgende Aufgaben
zu:
- Unterstützung und Beratung des Venrualters;
- Überprüfung der Geschäftsführung der Venrualters und Berichterstattung an die Versammlung;
- Besorgung der ihm von der Versammlung trbertragenen eigenen Geschäfte.

39 Verwalter / Wahl und Abberufung

Die Gemeinschaft der Stockwerkeigentumer wählt den Verwalter und schliesst mit ihm einen Vertrag ab,
der insbesondere den Aufgabenkreis, das Honorar und die Kündigung regelt. Wählbar ist auch eine juris-
tische Person. Kommt die Bestellung des Venvalters durch die Versammlung nicht zustande, so kann je-
der Stockwerkeigentümer die Ernennung durch den Richter verlangen. Der Venvalter kann nur bei Vorlie-
gen wichtiger Gründe vorzeitig abberufen werden. Liegen die wichtigen Gründe nicht bei ihm selbst, so
bleiben ihm Schadenersatzansprüche jeder Art vorbehalten.

40 Aufoaben und Befuqnisse im Allgemeinen

Der Verwalter vollzieht alle Handlungen der gemeinschaftlichen Verwaltung nach den Vorschriften des
Gesetzes und des Reglementes und unter Beachtung der Beschllrsse der Versammlung der Stockwerk-
eigentümer. Der spezielle Aufgabenkreis des Verwalters ist im Verwaltungsvertrag festgelegt.

41 Vertretuno der Gemeinschaft

ln allen Angelegenheiten der gemeinschaftlichen Verwaltung vertritt der Verwalter im Bereich der ihm zu-
stehenden Aufgaben der Stockwerkeigentümergemeinschaft nach aussen. Zur Vertretung der Stockwerk-
eigentümer im Zivilprozess bedarf der Verwalter der Zustimmung durch die Versammlung. Für die Vertre-
tung der Stockwerkeigent[rmer im Verfahren auf Erlass vorsorglicher Verfügungen kann die Ermächtigung
an den Verwalter auch nachträglich erteilt werden.
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G Anderungen im Bestand der Stockwerkeigentümer und Aufhebung des
Stockwerkeigentums

42 Veräusserung und Belastung

Das Stockwerkeigentum ist veräusserlich und vererblich. Jeder Stockwerkeigentümer ist befugt, seine
Stockwerkeinheiten beliebig zu belasten.

43 Pflichten des Verkäufers

Der Verkäufer einer Stockwerkeigentumseinheit hat vom Eigentumsübergang dem Verwalter ohne Verzug
Kenntnis zu geben. Jeder Stockwerkeigentümer ist gehalten, von den sich aus Vereinbarung, Versamm-
lungsbeschlüssen und Reglement ergebenden Verpflichtungen einem Rechtsnachfolger Kenntnis zu ge-
ben.

44 Rechtsstellung des Erwerbers

Die von den Stockwerkeigentümern vereinbarte oder beschlossene Verwaltungs- und Nutzungsordnung
(Begründungsakt, Reglement, Verwaltungsvertrag, Hausordnung) wie die von ihnen gefassten Verwal-
tungsbeschlüsse sowie allfällige richterliche Urteile und Verfugungen sind fur alle Rechtsnachfolger eines
Stockwerkeigenti.lmers (2.B. Käufer) und für den Erwerber eines dinglichen Rechtes an einer Stockwerk-
einheit (2.8. Pfandgläubiger) ohne weiteres verbindlich. Der Erwerber einer Stockwerkeinheit hat vom Ei-
gentumsübergang dem Venryalter ohne Verzug Kenntnis zu geben. Der Verwalter ist verpflichtet, den
kirnftigen Enrverber einer Stockwerkeinheit oder eines dinglichen Rechts daran auf Veranlassung des bis-
herigen Eigentümers über die bestehende Verwaltungs- und Nutzungsordnung umfassend und vollstän-
dig, gegen entsprechende Entschädigung, zu unterrichten.

45 Ausschluss eines Stockwerkeioentümers

Ein Stockwerkeigentümer kann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, wenn er durch sein eige-
nes Verhalten oder durch das Betragen von Personen, denen er den Gebrauch der Sache überlassen
oder für die er einzustehen hat, seine Verpflichtungen gegenüber allen oder einzelnen Mitberechtigten so
schwer verletzt hat, dass diesen die Fortsetzung der Gemeinschaft nicht zugemutet werden kann. Der
Ausschluss erfolgt durch Urteil des Richters auf Klage eines oder mehrerer Stockwerkeigentümer, die
durch Beschluss der Versammlung mit einfacher Mehrheit nach Personen dazu ermächtigt worden sind.
Der Auszuschliessende ist dabei nicht mitzuzählen. Falls der Ausgeschlossene seine Stockwerkeinheit
nicht innert der vereinbarten oder vom Richter angesetzten Frist veräussert, so wird sie nach den Vor-
schriften über die Zwangsvollstreckung von Grundstücken versteigert. Der Antrag auf Versteigerung kann
vom Verwalter gestellt werden.

46 Ausschluss von andern Berechtigten

Die Bestimmungen lrber den Ausschluss finden sinngemäss Anwendung auf Personen, die an einer
Stockwerkeinheit ein Nutzniessungs- oder Wohnrecht besitzen oder dieses aufgrund eines im Grundbuch
vorgemerkten Miet- oder Pachtvertrages nutzen.

47 Aufhebung des Stockwerkeioentums

Das Stockwerkeigentum kann nur durch Vereinbarung aller Stockwerkeigenttrmer aufgehoben werden.
Vorbehalten blelbt die Aufhebung bei Zerstörung des Gebäudes (Zitt. 27). Wird das Stockwerkeigentum
durch Veräusserung der ganzen Liegenschaft aufgehoben, so teilen die Stockwerkeigentümer den Erlös
mangels anderer Abrede im Verhältnis der Wertquoten.
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H Verschiedenes

48 Weitere Bestimmunoen

Sofern weitere Bestimmungen in dieses Reglement aufgenommen werden, ist auf dem Deckblatt des
Reglementes ein spezieller Hinweis anzubringen.

49 Anmerkunq des Reolementes

Dieses Reglement Uber die Benutzung und Verwaltung ist im Grundbuch angemerkt.

50 Abänderung des Reglementes

Dieses Reglement kann jederzeit durch die Versammlung der Stockwerkeigentumer abgeändert werden
Hiezu bedarf es der Mehrheit aller Stockwerkeigentümer, die zugleich zu mehr als der Hälfte anteilsbe-
rechtigt sind (Ziff. 35). Vorbehalten bleibt die Zustimmung aller Stockwerkeigentümer, wo diese vorge-
schrieben ist (Ziff. 36).

51 Gerichtsstand und Domizilklausel

Die Stockwerkeigentümer unterwerfen sich für alle Streitigkeiten aus dem Gemeinschaftsverhältnis dem
Gerichtsstand am Orte der Liegenschaft, und zwar für den Fall des Wohnsitzes im Ausland ausdrücklich
auch ftlr allfällige Betreibungen. Sie wählen das Betreibungsdomizil am Ort der gelegenen Sache.

52 Verweis auf gese2liche Bestimmung

Soweit dieses Reglement nichts Abweichendes bestimmt, gelten die Vorschriften des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches über das Stockwerkeigentum (Ar1. 712a ff.) und über das einfache Miteigentum (Art.
647 tt.). Auf die Versammlung der Stockwerkeigentümer und den Ausschluss finden ergänzend die Vor-
schriften tiber die Organe des Vereins (Art. 64 ff.) Anwendung.

53 Grundbuch-Anmeldung

Dieses Reglement wird hiermit wie folgt zur Anmerkung im Grundbuch Eschenbach SG, Gemeinde
Eschenbach SG, auf den StWE-Grundstücken Nr. 520691 bis 520706 angemeldet:

,,Reglement der Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft"

8733 Esbhenbacn, 2 3. DeZ. 2019
Di e Crundei gentlimeri n

Feldmann Totalunternetmung AG
mid Cenlralvol'lmacht verti. durch

LLt
Marti Werner

General-Vollmacht sh. Bel . 393a/2019

Eschenbach

Anqemerkt auf Nrn. 520691 bis 520705

am 2 3, llaz. 2o\g
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Aufteilung des Gebäudes in Stockwerkeinheiten und Wertquoten

gemäss Ziffer 2 des Reglementes Beiblatt 1

Liegenschaft/Ort: Grundstück Nr.2642, Grundbuch Eschenbach (Haus B)

Beschreibung der Stockwerkeinheit und der im
Sonderrecht stehenden Nebenräume

Geschoss Wertquote

2 Tz-Zimmeruvohnung Nr. B0. 1

Keller Nr. B0.1

2 Tz-Zimmerwohnung Nr. B0.2
Keller Nr. B0.2

4 Tz-Zimmervvohnung Nr. B0.3
Keller Nr. B0.3

4 Tz-Zimmerwohnung Nr. B0.4
Keller Nr. B0.4

3 Tz-Zimmewvohnung Nr. 81. 1

Keller Nr. 81.1

2 lz-Zimmeruvohnung Nr. 81 .2
Keller Nr. 81.2

4 Tz-Zimmeruvohnung Nr. 81.3
Keller Nr. 81.3

4 Tz-Zimmervvohnung Nr. 81 .4
Keller Nr. 81.4

3 lz-Zimmerwohnung Nr. 82. 1

Keller Nr. 82.1

2 Tz-Zimmeruvohnung Nr. 82.2
Keller Nr. 82.2

4 T,-Zimmerwohnung Nr. 82. 3
Keller Nr. B2.3

4 lz-Zimmeruvohnung Nr. B2.4
Keller Nr. 82.4

3 lz-Zimmeruuohnung Nr. 83. 1

Keller Nr. 83.1

3 Tr-Zimmeruvohnung Nr. 83.2
Keller Nr. 83.2

Bastelraum Nr. Ba

Bastelraum Nr. Bb

Erdgeschoss
Untergeschoss

Erdgeschoss
Untergeschoss

Erdgeschoss
Untergeschoss

Erdgeschoss
Untergeschoss

1. Obergeschoss
Untergeschoss

l.Obergeschoss
Untergeschoss

l.Obergeschoss
Untergeschoss

l.Obergeschoss
Untergeschoss

2.Obergeschoss
Untergeschoss

2.Obergeschoss
Untergeschoss

2.Obergeschoss
Untergeschoss

2.Obergeschoss
Untergeschoss

Attikageschoss
Untergeschoss

Attikageschoss
Untergeschoss

Untergeschoss

58/1 000

46t1000

82t1000

79t1000

70t1000

44t1000

80/1 000

77t1000

72t1000

46/1 000

83/1 000

80/1 000

91 /1 000

86/1 000

3/1 000

3/1 000

1 000/1 000

("

Total
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Verteilschlüssel für gemeinschaftliche Teile

gemäss Zifter 18 des Reglementes Beiblatt 2

Liegenschaft/Ort: Grundstück Nr.2642,Grundbuch Eschenbach (Haus B)

a) Die Verteilung der gemeinschaftlichen Kosten erfolgt grundsätzlich nach den Wertquoten

b) Die Kosten für Betrieb, Unterhalt und Erneuerung von gemeinschaftlichen Teilen und Einrichtun-
gen, die im wesentlichen nur einem Teil der Stockwerkeigentümer dienen, sind von diesen im
Verhältnis ihrer auf 100 % umgerechneten Wertquote zu tragen.

c) Die Heizkosten (Betriebskosten) werden nach den Messungen der Verbrauchszähler verteilt. Die
Verteilung der Unterhalts- und Erneuerungskosten der Heizung erfolgt nach den Wertquoten (oh-
ne Disponibelräume).

d) Die Kosten des Wasserverbrauchs für Warm- und Kaltwasser werden nach den Messungen der
Verbrauchszäh ler verteilt.

e) Direktkosten, die einzelnen Stockwerkeinheiten zugeschieden werden können (2.B. TV-Gebühr,
Kehrichtgrundgebühr), werden durch den betreffenden Stockwerkeigentümer bezahlt.

f) Während der ersten zwei vollen Rechnungsjahre wird auf die Aufnung eines Erneuerungsfonds
vezichtet.
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Ausschliessliche Benutzungsrechte

gemäss Ziffer 14 des Reglementes Beiblatt 3

LiegenschafUOrt: Grundstück Nr.2642, Grundbuch Eschenbach (Haus B)

Zur alleinigen und ausschliesslichen Benutzung werden zugewiesen:

a) Balkone und Terrassen

Die Balkone und Terrassen stehen den Wohnungen, von denen aus sie erreichbar sind, zur aus-
schliesslichen und alleinigen Benutzung zu (in den Plänen mit der gleichen Farbe wie die Stockwer-
keinheit schraffiert).

b) Sitzplätze und Umgebungsanteile

Die Wohnungen im Erdgeschoss haben jeweils einen Gartensitzplatz und einen Umgebungsanteil
zur alleinigen und ausschliesslichen Benutzung (in den Plänen mit der gleichen Farbe wie die Woh-
nung schraffiert). Der Unterhalt des Sitzplatzes und des Umgebungsanteils geht zu Lasten des je-
weiligen Benutzungsberechtigten.

Die vorstehenden Benutzungsrechte können nur mit Zustimmung des jeweiligen Berechtigten ge-
ändert werden.

Die Sondernutzungsbereiche ,,Balkone/Terrassen/Sitzplätze/Umgebungsanteile" dienen den Stock-
werkeigentümern als Ort der Ruhe und Erholung. Da diese Sondernutzungsbereiche zu den ge-
meinschaftlichen Teilen der Liegenschaft gehören, sind dem benützungsberechtigten Stockwerkei-
gentümer alle gestalterischen Eingriffe und Substanzveränderungen untersagt. Den Stockwerkei-
gentümern kommt lediglich das Recht auf Benützung der Anlagen zu. Soweit das Reglement keine
besonderen Vorschriften enthält sind die Sondernutzungsberechtigten im Rahmen dieses Zweckes
etwa berechtigt zum Aufstellen von Blumentöpfen, von Gartenmöbeln und Sonnenschirmen oder
die Benützung eines mobilen Grills.

Unzulässig sind somit Eingriffe in die Substanz und Funktionalität der zur Nutzung überlassenen
gemeinschaftlichen Bereiche sowie alle Massnahmen, welche eine Veränderung des äusserlichen
Erscheinungsbildes zur Folge haben. Da sich das ausschliessliche Nutzungsrecht auf einen ge-
meinschaftlichen Teil bezieht, bedarf der sondernutzungsberechtigte Stockwerkeigentümer zur
Vornahme von gestalterischen Massnahmen oder dem Anbringen von Einrichtungen wie Spiel-
platzgeräte, Trampolin, Garten- oder Gerätehaus, Biotop, Chemin6e, Schwimmbad, Satellitenemp-
fangsanlage, Beseitigung von Sträuchern oder Bäumen aus der Grundbepflanzung - soweit diese
Massnahmen gemäss den Bestimmungen dieses Reglementes nicht bereits ausdrücklich vorgese-
hen sind - immer der vorgängigen Zustimmung durch die Gemeinschaft.

Eine Verglasung der Sitzplätze, Balkone und Terrassen sind vorbehältlich der Bewilligung durch die
zuständigen Behörden möglich. Die Verantwortung eines einheitlichen Erscheinungsbildes liegt
beim Totalunternehmer.

Pflanzhöhenbeschränkung :

Pflanzen und Sträucher dürfen im Bereiche des Sondernutzungsrechtes die max. Höhe von 2.00 m
in jedem Fall nicht überschreiten. Für die Anderung dieser Bestimmung bedarf es der Zustimmung
aller Stockwerkeigentümer.
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Grundbepflanzung

Der Unterhalt und die Erneuerung der Grundbepflanzung im Bereich des Umgebungsanteils obliegt
dem Berechtigten des jeweils ausschliesslichen Benützungsrechts.
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